
 

' S a tvz u n'g

des Kleingartenvereins e.V. ”Im Federwinkel e.V."
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Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt den Namen-Kleingartenverein "Im Federwinkel e.V."

mit Sitz in Halberstadt, Molkengrund Nr. 4 .

Er ist beim Kreisgericht in Halberstadt unter der Nr. ......

registriert. ' _} —; ; <
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Zweck, Aufgaben und Ziele des Vereins _

Gemäß dem Vereinsgründungsgesetz vomn21. 2. 4990 stellt sich der Verein die

Aufgabe der kleingärtnerischen Nutzung der gepachteten Gartenparzellen, der

Erholung und Freizeitbeschäftigung, der Entspanhühg‚und körperlichen Bewe—

gungsausgleich seiner Mitgiieder, Fämilienangehörigen und Gäste zu.dienen.

Damit fördert der Verein zugleich die Erhaltung eines Biotope für Vögel und

Niederwild, die Haltung und zucht Von Kleintieren uud Bienen, das JInteresse

der Jugend an der Erhaltung der Natur und ist ein Bestandteil des der All— *

gemeinheit zugänglichen öffentlichen Grüne.

Der Verein fördert die Beratung und gegenseitige Hilfe zur ökologisch orien—

tierten Nützung der Kleingärten, die Pflege und den Schutz der natürlichen

Umwelt in Zusammenarbeit mit der örtlichen Volksvertretung und staatlichen

Organen. .

— Der Verein wird im Rahmen seiner Möglichkeiten durch Fächberatung und prak— _

tische Uhterweisung im Gemüse— uhd Obstanbau sowie durch Pflege der Gesellig—

keit den Gemeinschaftsgedanken fördern, der eine. Erwerbs— oder Händelsé

tätigkeit des Vereins oder eines seiner Mitglieder auSschließt.

— Die Tätigkeit des Vereins erfolgt selbständig, ehrefiamtlich, parteipolitisch

und konfessionell unabhängig. Ausnahmeregelungen zur Ehtschädigung

für besondere Aufwendungen von Mitgliedern für die Sparte Werden durch

die Mitgliederversammlung beschlossen. '

— Die Rechte und Pflichten der Nutzer von Gartenparzellen (Mitglieder des

Vereins) werden durch Abschluß von Pachtverträgen zwié_chen dem Verein

und dem Nutzer sowie durch die Kleingartenordnung geregelt. _

_— die finanziellen M1ttel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke

im Interesse des Vereins eingessetzt werden.
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Mitgliedschaft_

- — Mitglied des Vereins kann jeder Bürger werden, der das 14. Lebensjahr voll—

endet und_seinen ständigen_Wohnsitz in der DDR hat. ' 4

.— Die.Mitgliederversammlung kann einzelne; hervorrhgende Mitglieder, die

”besondere Leistungen für die Entwicklung des Kleingartenwesens erbracht ‚

haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. .

— Die Aufnahme als Mitglied in _den Verein ist schriftlich beim Vorstand_ zu

beantragen. Der Vorstand entscheidetxüber die Aufnahme. Im Falle der

\Ablehnung ist der Antrag der Mitgliederversammlung zur Entscheidung vor—

zulegen, wenn bei einer Schlichtunésverhandlung in einer öffentlichen

Vorstandssitzung keine Einigung erzielt wurde.

Die Entscheidung der Mitgliederyérsammlung ist endgültig.

— D1e Mitgliédschaft wird_nach ZAHLUNG DER Äufnahmegebühr und nach Aus—„

händigung dieser Satzung und deren unterschriftliqhe Anerkennung wirksäm.

— Alle Mitglieder, die bereits in der Sparte als M1tglied des VKSK organisiert

waren, werden bei Anerkennung dieser Satzung in den Verein übernommen. _ '_ ‘_
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Rechte der Mitglieder ' ‚ ‘ “‘ „
Jedes Mitglied ist berechtigt, aktiv am Vereins1eben teilzunehmen, die

 

— Einrichtungen des- Vereins zu nutzen, einen Antrag zur Nutzung einer _ 4

'Kleingartenparze11e Zu stellen und Vorschläge in allen das VereinSleben ‘_ _

betreffend_en Fragen zu machen, an den Wahlen Zu den Organen des .Vorstandes

teilzunehmen, Vorschläge ‘

— Zur Kandidatur zu machen und sich selbstzur Wahl zustellen, sofern es

das 18. Lebensjahr erreicht hat, _

— seine Anwesenheit zu fordern,‘wenn in einer Vorstandssitzung, Mitg1ieder—

versammlung oder Schlichtungsverhandlung Festlegungen zu seiner Tätig—

keit im Verein getroffen werden.
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'éflichten der Mitglieder '

Jedes Mitglied ist verpflichtet _

’ — diese Satzung und den Kle_ingarten—Nützungsvertrag sowie die Gartenordnung

einzuhalten und nach diesen Grundsätzen sich innerhalb_ desVereins klein—

gärtnerisch zu betätigen,
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— Beschlüsse des Vereins anzuerkennen und aktiv für dereniErfüllung zu

, wirken, ' _

— Mitgliedsbeiträge, Umlagen sowie andere finanzielle Verpflichtungen, die

sich aus der Nutzung einer Kleingartenparzelle ergeben, innehalb eines

Monats nachAufforderung Zu entrichten, - _ „

— die -Von der Mitgliederversammlung beschlossenen Gemeinschaftsleistungen

zu erbringen. Für nicht. geleistete Gemeinschaftsarbeit ist_ der von der

Mitgliederversammlung beschlossene Ersatzbetrag zu entrichten„
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Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaff endet durch

&) schriftliche Austrittserklärung

b) Ausschluß

c) Tod

Der Austritt soll in der Regel mit einer Frist von 3 Monaien erfolgen.' ’

 

Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es

— die ihm aufgrund der Satzung oder Mitgliederbeschlüssen obliegendeh

Pflichten schuldhaft verletzt.

— durch sein Verhalten das Ansehen oder die Interessen des Vereins in grober

_'Weise schädigt oder sich gegenüber anderen Mitgliedern des Vereins gewissen—

' los verhält,

—'im Geschäftsjahr mehr als 3 Monate mit der Zahlung von Beiträgen; Umlagen

oder sonstigen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein im Rück—

stand ist und trotz schriftlicher Mahnung und persönlicher AusSprache

; im Vorstand nicht innerhalb von 2 Monaten seinen Verpflichtungen nächkommt.

— seine Rechte oder Pflichten aus der Mitgliedschaft oder aus der Nutzung

der Kleingartenparzelle auf Dritte überträgt.

*Über den Ausschluß entscheidet die Mitgliedérversammlünä mit einfacher

Stimmenmehrheit. Das auszuschließende Mitglied ist dazu rechtzeitigeinzu—

ladeh. _

— Im Falle einer öffentlichen Austrittserklärung (Kündigung des Nutzungs—4

vertrages) in der Regel zum 30. November eines Kalenderjahres fällt der

Garten an denVerein zurück und die Neuyergabe erfolgt allein durch den

Verein.

— Im Regelfall wird der Verein der Neuverbachtung an einem v0m Abgebenden

' { vorgeschlagenen Nachfolger zustimmen. Der Verein-ist dazu jedoch nicht

verpflichtet. ' ' ' /
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— Die mit dem Boden verbundenen Daueranlagen müssen im Garten ver—

’ bleiben. _

— Kommt zwischen dem Abgebenden und den Übernehmenden keine Einigung über

die Entschädigung für den Bäu und Pflanzenbestand zustande, veranlaßt

der Verein auf Antrag die fachgerechte Abschätzuung auf Kosten des Antrag—

stellers. ‘ _

— Ein Kleingartennutzungsvertrag den Eheleute geméinschaftliöh geschlossen

haben, wird mit dem Tode eines.Ehegatten mit dem Überlebenden fortgesetzt,‘

wenn dieser sich dazu bereit erklärt. .

— Bei Aufgabe eines-NUtzungsvertrages für einen Kleingarten aus Alters—

oder Gesundheitsgründen haben die Kinder des Abgebenden das Vornutzungs—

recht, wenn sie das 18. Lebensjahr erreicht haben und Mitglied des Vereins

sind oder werden wollen.
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Organe der Sparte

Die Organe der Sparte sind: Die Mitgliederversammlung

Der Vorstand.

Die'Revisionskommission

@ 8 „
Die Mitgliederversammlung
 

— Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vérein3 und findet

jährlich mindestens einmal statt._Sie ist ferner unverzüglich einzube—

rufen, wenn ein Drittel der Vereinsmitglieder dies schriftlich unter _

Angabe von Gründen beim Vorstand beantragt. Die BeschlüsSe der Mitglieder—

versammlung sind schriftlich festzulegen und vom Versammlungsleiter und /
_„__*„„„„_„__________ .

Schriftführer zu unterzeichnen.

— Die Mitglieder;ersgäfiiüngwirddurch den Vorstand einberufen. Die Ein—

ladung hat schriftlich„oder ortsüblioh_durch Aushang_mit einer Frist von ;
M......—.——w- —w„....-..„«»-——

  

‚.‚a».\-..:..——-—-"*" „_.

mindestens 14 Tagen zu erfolgen. Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder.

 

 

Die Leitung der Mitgliederversammlung erfolgt durch_ den Vorsitzenden,

seinen Stellvertreter oder einen von der Mitgliederversammlung gewählten

Versammlungsleiter. ' „ _

— Ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlungen entscheiden mit ein— %

faoher Stimmenmehrheit der im Verein registrierten Mitglieder. Der Mehr— .

heitsbeschluß ist für alle Mitglieder'des Vereins bindend.

Die Abstimmung über Beschlüsse kann offen oder auf Beschluß der Mitglie—

derversammlung in geheimer Abstimmung erfolgen.



— Stimmberechtigt ist jeäes Mitglied.

Über Beschlüsse, die das Nutzungsrecht der Kleingärten betreffen sz.

damit direkt 1n Verbindung stehen, beschließen nur die Mitglieder m1t

einem Nujtzungsrecht.

‘ — Zur Behandlung wicht1ger Fragen kann der Vorstand zu den Mitg1iederver—

‘ sammlungen sachkundige Personen oder Gäste einladen. Sie haben kein

Stimmrecht. _‚

Vertreter kommunaler Organe oder Vereinigungen der Kleingärtner sind befech—

tigt, an Mitgliederversammlungen teilzunehmen. Ihnen ist auf Verlangen das

Wort zu erteilen.

— Aufgaben der Mitgliederversammlung:

a) Beschlußfassung über diese Satzung bzw. Satzuhgsänderungen

' b) Wahl des Vorstandeé

0) Wahl der Revisionskommission ‚ ,

d) Beschlußfassung über Mitgliedsbeiträge, Umlagen, Gemeinschafitsleistungen

e) Beschlußfassung über Veränderungen des Vereins, seiner Teilauflösung

oder übef die Auflösung des Vereins sowie alle Grundsatzfragen des

Vereins und Anträge _

f) Beschlußfas3ung über den Ausschluß von Mitgliedefn

g) Ernennung von Ehrenmitgliedern ' .

h) jährliche Entgegennahme und Beschlußfassung über den Tätigkeitsbéricht

des Vorstandes, des Gesphäfts— und dee Kassenberichtes und des-Berichtes

der Revisionskommissiön sowie Entlastung des Vorstandes.
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Der Vereinsvorstandu

Der VorStend_beseht aus mindestens 7 Mitgliedern
&) den Vorsi£2ehden

b) den Stellv. Vorsitzenden

0) den Sc-hriftführer

d) den Kassierer '

e) VerantWortlicher für. Ökologie und Umweltschutz u. Wasserversorgung

f) Verantwortlicher für Baugenehmigungen und Elektroenergieanlagen

g) Verantwortlicher für technisch—organisator1sche Aufgaben (Gemeinschafte—

. arbeit)



O
W

Der Vortand wird in der Regel für 2 Jahre gewählt; Seine Mitglieder amtieren

bis zur Neuwahl von Nachfolgern. Vorstandsmitglieder können während ihrer

Anäszeit‘durch die Mitgliederversammlung abgewäh1t werden, Wenn sie die

ihnen übertragenen Aufgaben nicht entsprechend der Satzung ausüben oder aus4

' persönlichen Gründen nicht mehr ausüben können. Eine Funktionsverbindung

zWischen den Mitgliedern des Vorstandes ist nicht zulässig.

— Der Vorsitzende des Vereins 2335 der Stellv. Vorsitzende vertreten den {f \„

Verein im(Rechtsverkehr.

— Der Vorstand tritt nach Bedarf zusämmen. Der Vorstand ist beschlußfähig,

wenn der Vorsitzender oder sein Stellvertreter und mindestens-3 wei—

tere Mitglieder zur Vorstandssitzung anwesend sind. Beschlüsse des Vor—

standes sind in einem Protokollbuch festzuhalten.

— Die Tätigkeit des Vorstandes erfolgt ehrenamtlich. Durch Währhehmung seiner

obliegenden Pflichten entstehende Reisekosten und festgelegten Aufwendungen

sind von der Sparte zu erstatten.

— Aufgaben des Vorstandes.

a) laufende Ges_chäftsführung des vereins , _

b) Vorbereitung der; Mitgliederversammlungen und Durchführung ihrer Beschlüsse

5) Verwaltung und Pflege der Gemeinschaftseinriohtungen

d) zur Unterstützung der Vörstgandsarbeit können Kommissionen berufen werden.
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Schlichtungsverfahren'

Bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern oder Mitgliedern und dem Vorstand,

 

-die sich aus der Satzung, dem KleingartenéNutzungsvertrag ergeben, ist

ein Schlichtunésverfahren in einer erweiterten Vorstandssitzung zu führen.

L Das Schlichtungsverfahren“ist auf der Grundlage der gegébenen‘8atzung —

des abgeschlossenen NutzungSVertrages und der von der Mitgliederversamm—

lung beschlossenen Kleingarténordnung durchzuführen. '

— Die Entscheidung im Schlichtungsverfahren wird nach Anhörung und Beratung

' aller am Konflikt Beteiligten vom Vorsitzenden des Vereins herbeigeführt.

& Werden Streitigkeiten zwiSchen den Mitgliedern, oder Streitigkeiten die

sich aus dem Kleingartennutzungsvérträg oder aus der Verletzung der

Ggrtenordnung ergeben nicht im Schlichtun33verfahren geklärt, dann können

die betreffenden Mitglieder eine zivilrechtliche Klärung anstreben.
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Finanzierung des Vereins

Der Verein finähziert seine Tätigkeit,.die finanziellen Verpflichtungen

gegenüber den kommunalen Organen find Vereinigüngen der Kleingärtner aus

Beiträgen, Bodennutzungsgebühr (einschließlich wegeanteile) Umlagen sowie

Zuwendungen,‘8ammlungen, Spenden oder Sti€tungen für gemeinnützige Zwecke.

Ab 1991 beschließt die Mitgliederversammlung die.Höhe der Beiträge und der

Bodennutzungsgebührfentsprechend den finanziellen Notfiendigkeiten und Mög—

lichkeiten. . . " '
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Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
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Kassénführung „ „ _

Der Kassierer verwaltet die Kasse und das Kohto des Vereins und führ das
Kassenbuch des Vereins mit den erforderlichen Belegen. Auszahlungen sind nur
auf Anweisung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters vorzunehmen. \
Inhalt und Form werden durch die Geschäftsordnung geregelt.

‘ . 1 .
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Die Revisionskommission
 

Der Verein wählt jährlich eine Revisionsk0mmission, die mindestens aus 3

Personen besteht. Wiederwahl ist möglich. '

.Mitglieder der Revisionskommission dürfen nieht Mitglied des Vorstands sein.

Die Mitglieder der Revisionskommission unterliegen keiner Weisung oder

Beaufsichtigung durch den Vorstand._ :%

Die von der Mitgliedérversammlung gewählte Revisionskommission hjä£ das

Recht, an allen Vbrstandssitzungen teilzunehmen, ständig Kontrollen der
‘Kasse, des Kortos und des Belegwesens vorzunehmen.. Nach Ab sc hluß des Ge—'

' schäftsjähres ist eine Gesamtprüfung der Kasse durch die Revisionskommission

vorzunehmen (Konto und Belegwesen). Der 3Prüfungsberioht ist jährlich
.der Mitgliederversammlung vorzulegen. Die Prüfungen erstrecken sich auf

'rechnerisohe und sachliche Richtigkeit.

€ä
ts


